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Empfehlungen

für die Besoldung^- und Ferienansätze des Personals

in Erziehungsheimen für Kinder und Jugendliche,

herausgegeben im August 1964 von der Schweizerischen

Landeskonferenz für Soziale Arbeit auf Grund der

Beratungen einer Arbeitsgruppe.

Die vorliegenden «Empfehlungen» sind ein Bestandteil
der Richtlinien der «Landeskonferenz» für das An-
stellungsverhältnis in Erziehungsheimen für Kinder und
Jugendliche. Diese Richtlinien, deren letzte Fassung auf
das Jahr 1955 zurückgeht, werden zurzeit revidiert.
Nach Abschluss der Revisionsarbeiten, die einige Zeit
beanspruchen, werden die Besoldungs- und Ferienansätze

nochmals überprüft.
Die Empfehlungen gelten in erster Linie für öffentliche
Heime sowie für private gemeinnützige Heime mit
angemessener öffentlicher Subventionierung. Sie beschränken

sich ausserdem auf die Deutschschweiz, da das

Welschland eine eigene Regelung getroffen hat.

1. Besoldungsansätze

Bruttolöhne pro Monat

A Heimleitung
1. Leiter(in)
2. Frau des Heimleiters 2

3. Stellvertreter(in)
des Heimleiters 3

B Schule
4. Lehrer(in)
5. Kindergärtnerin

C Erziehung4
6. Heimerzieher(in) mit spezifischer

erzieherischer Ausbildung
7. Heimerzieher(in) ohne spezifische

erzieherische Ausbildung
8. Heimgehilfe(in)

mit Ausbildung
9. Heimgehilfe(in)

ohne Ausbildung
10. Praktikant(in) in Ausbildung

begriffen (bei Stellvertretung
erfolgt ein angemessener
Zuschlag)

D Berufsbildung
11. Lehr- und Werkmeister(in)

mit besonderer Verantwortung
12. Lehr- und Werkmeister (in)
13. Handwerker, landwirtschaftliche

Angestellte usw.

E Verwaltung
14. Personal mit leitender

Administrativ-Funktion
15. Buchhaiter(in)
16. Verwaltungsangestellte
17. Gehilfe(in)

F Hauswirtschaft
18. Hausbeamtin
19. Koch und Köchin
20. Wäscher(in)
21. Schneider(in)
22. Haus- u. Küchengehilfe(in)

1200.— 2000.—
800.— 1000.—

gemäss kant. oder

reg. Ordnungen

900.-

650.—

600.—

500.—

350.-

1100.—
800.—

650.—

1000.—
800.—
750.—
650.—

800.—
650.—
500.—
450.—
450.—

1400.-

900.-

850.-

700.-

450.-

1600.-

1200.-

900.—

1500.-

1400.-

1100.-

850.-

1200.-

1100.-

750.-

650.-

650.-

Frauen von Mitarbeitern, die im Heim voll beschäftigt
sind, werden nach der Funktion entlöhnt. Bei teilweiser
Beschäftigung erfolgt eine entsprechende Reduktion.
Für die Naturalleistungen wird pro Person und Monat
ein Richtpreis von Fr. 250.—• (Kost und Logis) angenommen.

Die Besoldungsansätze beziehen sich auf die Lebenskosten

am 1. September 1964. Sollte die Teuerung
fortschreiten, wären sie angemessen zu erhöhen.

2. Ferienansätze5

A Heimleitung

B Schule

C Erziehung6

D Berufsbildung
leitender Funktionär
übrige Funktionäre

E Verwaltung
leitender Funktionär
übrige Funktionäre

F Hauswirtschaft
leitender Funktionär
übrige Funktionäre

bis zum

zurückgelegten

30. Altersj.
5 Wo.

bis zum

zurückgelegten

40. Altersj.
6 Wo.

ab

zurückgelegtem

40. Altersj.
7 Wo.

nach kant. od. reg. Ordnungen

5 Wo. 6 Wo. 7 Wo.

4 Wo.
3 Wo.

4 Wo.
3 Wo.

4 Wo.
3 Wo.

4Va WO.

3'L Wo.

41/2 Wo.
3Va Wo.

4l/ä Wo.
3V2 Wo.

5 Wo.
4 Wo.

5 Wo.
4 Wo.

5 Wo.
4 Wo.

1 Im Rahinen dieser Besoldungsansätze 1st abzustellen auf das
Alter, die Dienstjahre und die Schwere der Aufgabe, bei der
Heimleitung ausserdem auf die Grö-sse des Heims.

2 Die Ansätze beziehen sich auf die Vollbeschäftigung. Bei
teilweiser Beschäftigung, zum Beispiel infolge von Familien-
pfiichten, erfolgt eine entsprechende Reduktion.

3 Stellvertreter des Heimleiters erhalten eine Zuläge, die i/5
ihrer Funktionsbesoldung (Lehrer, Erzieher, Werkmeister)
beträgt.

4 Für die in der «Erziehung» tätigen Personen erscheinen bei
ausserordentHioher Belastung (zum Beispiel besonders schwierige

Kinder) angemessene Zuschläge angebracht.
3 In diesen Ansätzen sind die auf den betreffenden Monat

fallenden Feier- und Frei-Tage inbegriffen.
i> Für die in der «Erziehung» tätigen Personen erscheinen bei

ausserordentlicher Belastung und besonderem Kräfteverbrauch

verlängerte Ferien als angebracht.

Bezugsquelle: Schweizerische Gemeinnützige
Brandschenkestrasse 36, 8001 Zürich.
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